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Kurzfassung 

Die Bachelorarbeit Ausweichverhalten von Fußgehern auf Gehsteigen untersucht das 

Ausweichverhalten von Fußgehern unter beengten Bedingungen. Hierbei wird besonderes 

Augenmerk auf die Einschränkung des genutzten Flächenbedarfs durch fixe Einbauten ge-

legt, wie beispielsweise Vorrichtungen zur Beschilderung des Straßenverkehrs, Abfalleimer 

und Elementen zur Begrünung des Straßenraums. Die Grundlage der Bachelorarbeit bildet 

eine durchgeführte Erhebung, welche an drei ausgewählten Orten in Wien durchgeführt 

wurde um das Ausweichverhalten der Fußgeher entsprechend erfassen und auswerten zu 

können. 

1 Einleitung 

Die Bachelorarbeit Ausweichverhalten von Fußgehern auf Gehsteigen soll aufzeigen wie stark 

der tatsächliche Flächenbedarf von Gehsteigen durch fixe Einbauten eigeschränkt wird. Doch 

was sind die Grundlagen für die Planung von Gehwegen? 

Planung, Umbau und Neubau öffentlicher Straßen sollen sich an der RVS orientieren. Fußge-

her betreffende Richtlinien lassen sich in der RVS 03.02.12 Fußgängerverkehr (Okt. 2015) fin-

den. [1]  

Die Mindestbreite bei der Begegnung zweier Fußgeher wurde mit der RVS 03.02.12 (Okt. 

2015) von 1,2m auf 1,5m angehoben. [2]  wobei die Regelbreite für Gehwege bei 2 Metern liegt. 

Bei größerer Verkehrsstärke als 500 FG/h ist der erhöhte Breitenbedarf anhand eines Dia-

gramms zu ermitteln, da die Breite dann abhängig von der gewählten Verkehrsqualität zunimmt. 

Abhängig von Personenanzahl und der Nutzung der unmittelbar angrenzenden Flächen wird 

auch ein Breitenzuschlag z veranschlagt, welcher in der Größenordnung von 0 bis 4,25m liegt.  

Grundsätzlich sollte die Regelbreite von Einbauten freigehalten werden um den Verkehrsfluss 

nicht zu behindern. So können Einbauten, Verkehrsschilder und dgl. im Breitenzuschlag ange-

ordnet bzw. von Wänden abgehängt werden. Wenn Breitenzuschläge nicht eingehalten werden 

können, so soll eine Geschwindigkeitsreduktion des angrenzenden Straßenverkehrs angestrebt 

werden. [3] 
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Auf dem Bereich der Capistrangasse befinden sich 4 Hindernisse, 3 Hausvorsprünge, 1 Geschäft, 

sowie ein Lokal mit Gastgarten in der Parkzone im etwas eingeschränkten Bereich der gewähl-

ten Erhebungszone. Beinahe über die über die ganze Länge der Untersuchungszone dürfen 

Längsparker Ihr KFZ abstellen. Die Länge der Erhebungszone beträgt 59,5m und die für den 

Fußgeher nutzbare Fläche 111,39m², daraus ergibt sich über die ganze Länge betrachtet eine 

durchschnittliche Breite von 1,87m. 

2.4 Zollgergasse 

Abbildung 3: Lageplan Erhebungsort 3 – Zollergasse [4] 

 
 

In der Untersuchungszone der Zollergasse befinden sich 6 Hindernisse, sowie 1 Lokal mit 2 

Gastgärten im Bereich der Parkzone. Etwa über den halben Untersuchungsbereich dürfen 

Längsparker ihr KFZ abstellen. Die Länge der Erhebungszone beträgt 48,5m und die für die Fuß-

geher nutzbare Fläche 96,33m². Damit ergibt sich über die ganze Länge betrachtet eine durch-

schnittliche Breite von 1,99m. 

3 Auswertung 

Bei der Auswertung wurden jeweils die Vor- und Nachmittagsintervalle eines Erhebungsortes 

getrennt. Da am Nachmittag immer mehr Personen unterwegs waren, kann dadurch ein Bezug 

zwischen den Gehlinien und der Intensität der Frequenz hergestellt werden. 

Klar festzuhalten ist, dass mit den Gehlinien festgehalten wurde, welcher Bereich von Fußge-

hern passiert wurde. Hierbei geht jedoch nicht die Zeit ein, die von den jeweiligen Fußgehern für 

das zurücklegen der individuell gewählten Strecke gebraucht wurde. 

3.1 Methodik 

Bei der Auswertung und Analyse der gewählten Erhebungsorte wurde wie folgt vorgegangen. 

Nach der Aufnahme des nötigen Videomaterials für die Analyse wurde ein Videoschnitt vorge-

nommen bei dem die jeweiligen Kameras synchronisiert und der Bildausschnitt auf den Gehweg 

fokussiert wurde. Mit dem Aufbereiteten Videomaterial wurde der genaue Verlauf der Gehlinien 

jeder Person analysiert und grafisch dargestellt. Hierbei wurden die Gehlinien so überlagert und 

in ihrer Transparenz angepasst. Somit bedeutet Schwarz (ein RGB-Farbwert von 255,255,255) 
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vall) der Wiedner Hauptstraße am Nachmittag des 24.8.2017 zwischen 16:40 und 17:00 (Abbil-

dung 14: 3. Intervall) gegenübergestellt. 

3.5 Wahrnehmen von Hindernissen 

Tendenziell kann durchaus behauptet werden, dass Fußgeher dazu neigen mehrere Hindernisse 

– sofern nur der Abstand dazwischen gering genug ist – als ein Hindernis wahrnehmen. Gemeint 

sind hierbei speziell Hindernisse, welche in Gehrichtung hintereinander angeordnet sind. So 

wird sich beispielsweise ein Fußgeher nur ungern zwischen zwei Hindernissen mit geringem 

Abstand zueinander durchbewegen. 

3.6 Charakteristische Gehlinien 

Anhand der Untersuchungen könnte der Verlauf der charakteristischen Gehlinien möglichst ein-

fach und genau in folgender Weise beschreiben werden: 

An den maßgebenden Engstellen wird das geometrische Mittel über die Engstelle gebildet und 

alle gefundenen Punkte schrittweise linear approximiert. 

3.7 Charakteristisches Ausweichverhalten 

Bei vielen Fußgehern konnte ein sehr kurzfristiges Ausweichverhalten festgestellt werden. Auch 

wenn Hindernisse schon sehr früh wahrgenommen werden können, wird erst unmittelbar vor 

diesem die Gehlinie korrigiert. Zudem konnte auch beobachtet werden, dass Fußgeher dazu ten-

dieren nach rechts auszuweichen. 

An allen Untersuchungsorten konnte ein Ausweichen auf die Fahrbahn festgestellt werden. 

Begünstigende Faktoren für diese Erscheinung könnten in einer hohen Frequenz der Fußgeher 

und in einer geringen Frequenz des motorisierten Verkehrs liegen. 

3.8 LOS – Level of Service 

Der Level of Service beschreibt die Qualität des Verkehrsflusses. 

Tabelle 5: Verkehrsflussqualität in Fußgeherströmen (LOS-Level of Service) – aus (Oeding, 1963) [5]  

LOS 
Fläche pro Per-

son [m²/P] 
Charakteristik 

A ≥ 12,1 Fußgänger können sich in gewünschten Bahnen bewegen. Gehge-

schwindigkeiten sind frei wählbar. Konflikte zwischen Fußgängern 

sind unwahrscheinlich. 

B ≥ 3,7 Gehgeschwindigkeiten noch frei wählbar. Begegnungskonflikte sind 

vermeidbar, aber auf andere Fußgänger muss geachtet werden. 

C ≥ 2,2 Normale Gehgeschwindigkeit ist möglich. Bei kreuzenden und entge-

gengesetzten Strömen können Konflikte auftreten. 

D ≥ 1,4 Wahl der Geschwindigkeit und überholen eingeschränkt. Bei kreuzen-

den und entgegengesetzten Strömen Konfliktwahrscheinlichkeit hoch. 

Um Konflikte zu vermeiden sind Wechsel der Geschwindigkeit und der 

Position erforderlich. Fußgängerverkehr ist noch flüssig. In erhebli-

chem Maße treten aber Reibungen auf. 
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E ≥ 0,6 Fußgänger müssen ihre Geschwindigkeit verringern. Schrittmaß muss 

häufig angepasst werden. Vorwärtsbewegung nur in einem schlep-

penden Gang möglich. Für das Überholen ist nur ungenügend Raum 

vorhanden. Nähert sich die verkehrsstärke der Durchlassfähigkeit 

treten Stockungen und Unterbrechungen im Verkehrsfluss auf. 

F < 0,6 Gehgeschwindigkeit eingeschränkt, Vorankommen nur schleppend 

möglich. Kontakte mit anderen Fußgängern sind häufig und unver-

meidbar. Verkehrsfluss ist instabil. Zustand ist eher charakteristisch 

für wartende Fußgänger, als für bewegende Ströme. 

 

Anhand der Erhebung wurde der LOS für die einzelnen Intervalle bestimmt. Dabei wurde wie 

folgt vorgegangen:  

Folgende Faktoren mussten ermittelt werden: 

 n Personendurchgang [Personen/Intervall] 
 L Intervalllänge [m] und  
 D Intervalldauer [s] (20 min = 1200 s) 
 A Nutzbare bzw. genutzte Fläche der Intervalle [m²] 

 

Unter der Annahme einer konstanten Durchschnittsgeschwindigkeit der Fußgeher kann ermit-

telt werden wie viele Personen sich durchschnittlich im Intervall aufhalten (Pm).  (Für alle Inter-

valle wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,2 m/s angenommen)  

Zuerst berechnet sich die erforderliche Zeit d zum Passieren des jeweiligen Intervalls:  

𝑑 =
𝐿

𝑣
 (1) 

Tabelle 6: Passierzeit d der Intervalle bei einer Geschwindigkeit von 1,2 m/s 

 L d 

Wiedner Hauptstr. 52,0 m 43 s 

Capistrangasse 59,5 m 50 s 

Zollergasse 48,5 m 40 s 

 

Damit berechnet sich die durchschnittliche, bzw. mittlere Personenanzahl: 

𝑃𝑚 = 𝑛 ∗
𝑑

𝐷
 (2) 

Tabelle 7a: Mittlere Personenanzahl der Intervalle 

Intervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VM Wiedner Hauptstr. 3,5 3,9 4,0 3,0 3,0 3,8 3,8 4,7 3,2 

NM Wiedner Hauptstr. 4,2 4,1 5,9 4,3 5,0 5,2 5,9 4,2 4,7 

VM Capistrangasse 1,9 1,3 1,3 2,7 1,9 1,9 1,8 1,6 1,1 

NM Capistrangasse 3,0 3,1 3,7 3,7 3,2 3,5 4,0 2,6 1,6 

VM Zollergasse 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 1,5 1,2 1,5 0,6 

NM Zollergasse 2,9 2,9 2,6 3,6 2,6 2,4 2,2 1,9 2,0 

 

Die tatsächliche Personenanzahl im Intervall ist jedoch höher als der mittlere Personendurch-

gang. Faktoren dafür sind beispielsweise Varianzen in Geschwindigkeit und eine nicht konstante 

zeitliche Verteilung, Ausweich- und Überholmanöver der Fußgänger, Leerzeiten, sowie Grup-

                                                             
 bezeichnet die in den Tabellen dargestellten Spalten 1-9, siehe auch Kapitel 2. 
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penbildung. 

Um den Verteilungsfaktor f zu ermitteln werden die gleichzeitigen Personen zu verschiedenen 

Intervallen ermittelt und mit den berechneten Werten verglichen. Der Quotient bildet den Ver-

teilungsfaktor. 
 

Abbildung 8: Schnappschüsse zur Anpassung des Verteilungsfaktors f 

 

Nach Ermittlung des Verteilungsfaktors f, welcher vereinfachend für alle Intervalle als 5,0 ge-

wählt wurde, kann die Personenzahl P im Intervall ermittelt werden 

𝑃 = 𝑃𝑚 ∗ 𝑓 (3) 

Tabelle 7b: Personenspitze der Intervalle* 

Intervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VM Wiedner Hauptstr. 17,7 19,3 19,9 15,2 15,2 19,1 19,0 23,3 15,9 

NM Wiedner Hauptstr. 20,9 20,4 29,4 21,5 25,1 25,8 29,6 20,9 23,5 

VM Capistrangasse 9,3 6,4 6,6 13,6 9,7 9,5 9,1 7,9 5,6 

NM Capistrangasse 15,1 15,7 18,6 18,4 16,1 17,4 20,2 13,2 7,9 

VM Zollergasse 2,7 3,4 3,9 3,7 4,4 7,7 6,1 7,7 2,9 

NM Zollergasse 14,7 14,3 13,1 17,9 12,8 12,0 10,9 9,6 9,8 

 

 

Wird die Personenzahl auf die Fläche bezogen, so ergibt sich der verfügbare Flächenbedarf für 

eine Person. Hierbei wurde die effektive Fläche aus Kapitel 3.2 verwendet. 

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑣𝑒𝑟𝑓ü𝑔𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 𝑗𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 =
𝐴

𝑃
 (4) 

Mit der LOS-Kategorisierung aus Tabelle 5 können dann die Ergebnisse wie folgt eingeteilt wer-

den: 
  

                                                             
* bezeichnet die in den Tabellen dargestellten Spalten 1-9, siehe auch Kapitel 2. 
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den können, sodass der Verkehrsraum b freigehalten wird. Auch die Anordnung von einer Be-

schilderung über dem Lichtraum des Fußgängerverkehrs ist extra angeführt und vorzuziehen. 

Die wesentliche Problematik hierbei ist jedoch, dass die Richtlinien und Vorschriften für das 

Straßenwesen nur zur Anwendung kommen, wenn Verkehrsanlagen um- oder neugebaut wer-

den. Doch auch hierbei ist die RVS nicht verbindlich, sondern besitzt nur Empfehlungscharakter. 

Somit können die Anforderungen für Gehwege ohne Konsequenz unterschritten werden. 

Wird die Verkehrsqualität der Erhebungsorte nach RVS in Kapitel 3.9 dem LOS- Konzept in 

Kapitel 3.8 gegenübergestellt, so können durchaus gleiche Erkenntnisse betrachtet werden, wo-

bei nicht genau abgegrenzt werden kann, in welcher Verkehrsqualitäten nach RVS die Verkehrs-

qualitäten des LOS-Konzeptes einordnet werden kann. Doch grundsätzlich kann durchaus be-

hauptet werden, dass die Beurteilung mittels LOS-Konzept genauere Aufschlüsse gibt. Jedoch 

kann es auch den Fall geben, dass bei der Neuplanung eines Gehwegs das LOS-Konzept nur 

schwer anwendbar ist. 

5 Änderungsvorschläge 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen können folgende Änderungs- und Verbesserungsvorschläge 

angeführt werden: 

Konzentration von Hindernissen: Sind 2 oder mehrere Hindernisse in Gehrichtung hinterei-

nander und mit geringen Abstand angeordnet, so wird der Zwischenraum der Hindernisse nur 

selten genutzt. Besser wäre es einen Mindestabstand zwischen Hindernissen festzulegen. Falls 

dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müsste dann der Abstand zwischen den 

Hindernissen auf ein Minimum reduziert werden. Um Rücksicht auf die vielen Kinderwagen und 

auch Rollstuhlfahrer zu nehmen wäre ein Mindestabstand von etwa 5 Metern durchaus sinnvoll. 

Dies kann wohl am besten in den graphischen Auswertungen der Gehlinien an der Wiedner 

Hauptstraße erkannt werden. 

Vermeiden von Schrägparkern bei stark frequentierten Gehwegen: Speziell bei der Betrach-

tung von hohen Verkehrsstärken äußert sich eine Einschränkung im Verkehrsraum b direkt in 

der Qualität des Gehweges. (z.B. bei einer Beurteilung des LOS). So wäre es sinnvoll ab einer 

Verkehrsstärke von etwa 350 - 400 FG/h keine Schrägparker mehr anzuordnen. Eine solche 

Maßnahme steht durchaus im Kontext einer bequemen Verkehrsqualität lt. RVS, da die Breite 

des Verkehrsraumes erst mit einer Verkehrsstärke über 500 FG/h etwa um den Faktor 3 an-

steigt. Adäquat dazu würde Fußgeher eine einfachere Querung der Straße ermöglicht werden, 

welche mit steigender Verkehrsstärke auch häufiger genutzt wird. 

Anpassung der Breitenzuschläge in der RVS 03.02.12: Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden 

nur drei spezifische Erhebungsorte unter dem Hauptkriterium einer hohen Frequenz und einer 

Kollisionserzwingung durch geringe bauliche Breite untersucht. Doch wie in Kapitel 3.4 darge-

stellt wurde gibt es einen Einfluss von Längsparkern auf die Nutzbreite von Gehwegen – Diese 

Situation ist beispielsweise in der RVS mit keinem Breitenzuschlag z fixiert. 

Bei Schaufenstern ist wiederum ein Breitenzuschlag von 1,0 m fixiert, welcher für die gewähl-

ten Erhebungsorte auf der sicheren Seite liegt. Für die Planung von attraktiveren Gehwegen wä-

re ein Breitenzuschlag für Schaufenster als Funktion der Verkehrsstärke [FG/h] eine gute Alter-

native. 

Freihalten der Gehwege von fixen Einbauten: Die wohl größte Nutzung direkt angrenzend an 

Gehsteige in Wien ist das Abstellen von Kfz. bzw. MIV. Doch Verkehrszeichen müssen derzeit 

min. 30 cm am Gehweg angeordnet werden. Hier wird die Nutzung stark frequentierter Berei-

che, welche ausschließlich für den Fußgeher vorgesehen sind durch fixe Verkehrsschilder, wel-

che ohnehin nur für den ruhenden Verkehr gelten, eingeschränkt. Nun ist es nach StVO §43 (5) 

bereits möglich temporäre Verkehrszeichen auf der Fahrbahn anzuordnen. Sinnvoll wäre es 

jedoch dies auch für fixe Beschilderungen und diverse Einbauten zu erlauben, falls dadurch nicht 
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die Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs gefährdet wird. Ein Beispiel 

für fixe Einbauten kann hierbei eine Ladestation für Elektroautos mit entsprechendem Anprall-

schutz sein.  

Doch auch Schaltkästen für Ampeln, Glasfaserleitungen und dgl. Können ohne großen Auf-

wand in den Fassaden der Angrenzenden Häuser, oder auch im Boden am Gehweg versteckt 

werden. Eine Einschränkung der Gehwege in Ihrer Qualität kann durch relativ einfache Maß-

nahmen verhindert werden. 

Letztlich ist festzuhalten, dass es durchaus Potential zur Verbesserung der Modelle zur Quali-

tätsbewertung gibt. Hierbei stellt sich aber die Frage wie sinnvoll dies ist, wenn beispielsweise 

die Richtlinien und Verordnungen im Straßenwesen nicht verpflichtend sind, sondern als Richt-

wert gelten. Aus einem anderen Blickwinkel gesehen, hat es nur wenig Sinn einen möglichst at-

traktiven Gehweg zu schaffen der durch Einbauten oder als Folge der angrenzenden Nutzung 

ohnehin nur eingeschränkt genutzt wird.  

Eine und Überarbeitung der gesetzlichen Situation würde sich für den Fußgeher wesentlich 

mehr in der Ausgestaltung der Gehwege bemerkbar machen.  
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